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 Veröffentlicht am 22.12.1993

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

80/02 Forstrecht

Norm

AVG §8;

ForstG 1975 §49 Abs1;

ForstG 1975 §49 Abs2;

ForstG 1975 §50 Abs2;

ForstG 1975 §50 Abs3;

Rechtssatz

In einem Verfahren nach § 50 Abs 3 ForstG 1975 hat ein betro7ener Waldeigentümer Parteistellung, weil es hiebei

nicht nur um verwaltungspolizeiliche Gefahrenabwehr, sondern gerade auch um den Schutz der im Hinblick auf ihr

räumliches Naheverhältnis konkret betro7enen Waldeigentümer geht und überdies ihre Rechtsstellung als betro7ene

Nachbarn durch die forstrechtliche Bewilligung geändert werden kann (Hinweis Raschauer, Umweltschutzrecht, 221;

Kalss, Forstrecht, 125; Schwarzer in List-Schwarzer-Wischin, Luftreinhaltungsrecht für Betriebsanlagen, 213 Rz 8).
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